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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 

Die Kurstadt Bad Orb plant die 1. Änderung des Gewerbe- und Industriegebie-
tes „Eiserne Hand“ am westlichen Rand der Gemarkungsgrenze. Das Plange-
biet liegt südlich angrenzend an die L 3199. Der Ursprungs-Bebauungsplan aus 
dem Jahre 2008 weist großflächig 2 Gewerbegebiete, ein eingeschränktes Ge-
werbegebiet sowie ein Industriegebiet aus. 
 
Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist die Optimierung der bisherigen 
Planung durch Änderung des Maßes und der Art der baulichen Nutzung. Die 
Industriegebietsteilflächen des Bebauungsplanes „Bestand“ sollen in ein Ge-
werbegebiet umgewandelt werden. Für die zukünftige Nutzung der Gewerbe-
gebietsflächen bestehen Anfragen, im zentralen Bereich des Plangebietes ein 
Busdepot mit Werkstatt, Wartungshalle, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie 
ein Parkhaus zu errichten. Die Errichtung des Parkhauses ist gleichzeitig mit 
dem Ziel verbunden, weiteren Parkraum für Veranstaltungen in der Kurstadt zur 
Verfügung zu stellen. Für entsprechende Veranstaltungen ist ein Shuttle-Ser-
vice zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet hierzu angedacht. 
 
Die vorgesehenen Gewerbegebietsflächen dienen dabei einer „allgemeinen“ 
Nutzung nach § 8 BauNVO durch nicht erheblich belästigende Gewerbebe-
triebe. Dabei ist vorgesehen, dass ausnahmsweise Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber nach Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, zugelassen werden können. Des Weiteren kön-
nen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke aus-
nahmsweise ermöglicht werden. 
 
Eine Teilfläche soll als eingeschränktes Gewerbegebiet (hier GEe) zur Auswei-
sung kommen. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind innerhalb der Baugren-
zen ausschließlich Lagerflächen und -plätze, unterirdische Bauwerke (Zister-
nen) sowie Stellplätze zulässig. 
 
Die Ausweisung der Gewerbegebietsflächen der 1. Änderung des Bebauungs-
planes ermöglicht eine „heranrückende Gewerbebebauung“ für die hierzu west-
lich gelegenen „Aussiedlerhöfe“. Für das Bebauungsplanverfahren ist daher zu 
prüfen, inwieweit die in DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ vorgesehenen 
Schutzabstände zwischen gewerblichen Nutzungen und schutzbedürftigen Nut-
zungen im Außenbereich hierbei erreicht und das Plangebiet ohne zusätzliche 
planungsrechtliche Maßnahmen zum Schallimmissionsschutz (z.B. Festlegung 
von Emissionskontingenten zur Geräuschentwicklung) entwickelt werden kann.  
 
Zeigen die Berechnungsergebnisse, dass aus der Ausweisung der Gewerbe-
gebietsflächen / GEe-Flächen Geräuschentwicklungen ermöglicht werden, die 
zu Immissionskonflikten (Richtwertüberschreitungen) in Höhe benachbarter 
schutzbedürftiger Bauflächen führen können, ist zu prüfen, inwieweit z.B. durch 
Anwendung des Emissionskontingentierungsverfahrens nach DIN 45691 die 
Geräuschentwicklungen des Plangebietes in Teilbereichen begrenzt werden 
können. In die Untersuchungen sind dabei mögliche Gewerbegebietserweite-
rungsflächen (westlich und östlich an den vorgesehenen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes angrenzend) zu berücksichtigen. 
 
Für die beabsichtigte Nutzung als „Busdepot“ werden im Sinne einer orientie-
renden vorbereitenden Prüfung [ÜP, überschlägige Prognose nach TA Lärm] 
die Immissionsauswirkungen geprüft (siehe hierzu Teil 2 dieser Stellung-
nahme). Die schalltechnischen Untersuchungen dienen der Erörterung ggf. hie-
raus auftretender Immissionskonflikte im anstehenden Bauleitplanverfahren. 
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2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

Für die Ausarbeitung dieser Schalltechnischen Stellungnahme standen uns fol-
gende Unterlagen zur Verfügung: 

 
• Bebauungsplan Gewerbe- und Industrie „Eiserne Hand“ - 1. Änderung, 

Kurstadt Bad Orb, Planstand Vorentwurf Dezember 2024 nebst textlicher 
Begründung zum Bebauungsplan (19.12.2024) 
aufgestellt: Planungsbüro Fischer Partnerschaftsges. mbB, 35435 Wetten-
berg 
 

• Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Eiserne 
Hand“ der Kurstadt Bad Orb, Planstand November 2023 
gefertigt: Planungsbüro von Mörner, 64287 Darmstadt 
 

• Neubau Busdepot in Bad Orb, Baugebiet „Eiserne Hand“ für den Regional-
verkehr Main-Kinzig GmbH, Projektpräsentation 
gefertigt: Jöckel Bau GmbH, undatiert 
 
 

Folgende Normen und Richtlinien wurden für die Bearbeitung herangezogen: 
 
 
DIN 18005 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und 

Hinweise für die Planung, Juli 2023 
  
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005 

Schallschutz im Städtebau, Schalltechnische 
Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-
nung, Juli 2023 
 

RLS-19 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen,  
Ausgabe 2019 

 
16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung) 

 
DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau 

Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018 
  
DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau 

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 
Anforderungen, Januar 2018 
 

DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 
 
 

Soweit darüber hinaus Normen, Richtlinien und Rechtsvorschriften zur Anwen-
dung kommen, sind diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
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3. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
3.1 BAULEITPLANUNG 
 
 

Nach § 1, Absatz 6, BauGB sind bei der Bauleitplanung unter anderem die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und nach 
§ 1a die Anforderung des Immissionsschutzrechtes und somit des Schallschut-
zes zu berücksichtigen. 

 
Bei der städtebaulichen Planung ist für den Schallschutz die DIN 18005, Teil 1, 
anzuwenden. Dabei stellen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 enthaltenen Orien-
tierungswerte aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau anzustrebende 
Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte dar. Die in Abschnitt 1.1 des Beiblattes 1 
zur DIN 18005 genannten Orientierungswerte sind als sachverständige Konkre-
tisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. 

 
Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
gemäß nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im Städ-
tebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem Grunde 
sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufgenommen 
worden und nicht Bestandteil der Norm. 

 
Tabelle 1: Orientierungswerte für den Beurteilungspegel 

 
Baugebiet Verkehrslärma Industrie-, Gewerbe und 

  Freizeitlärm sowie Geräusche 

  von vergleichbaren öffentlichen 

  Anlagen 

 Lr Lr 

 dB dB 

 tags nachts tags nachts 

Reine Wohngebiete (WR), 50 40 50 35 

     

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 55 40 

Kleinsiedlungsgebiete (WS),      

Wochenendhausgebiete, Ferien-     

hausgebiete, Campingplatzge-

biete 

    

Friedhöfe, Kleingartenanlagen     

Parkanlagen 55 55 55 55 

     

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

     

Dorfgebiete (MD), Dörfliche     

Wohngebiete (MDW), Mischge-     

biete (MI), Urbane Gebiete 60 50 60 45 

     

Kerngebiete (MK)  63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

     

Sonstige Sondergebiete (SO)      

sowie Flächen für den Gemein-     

bedarf, soweit sie schutzbe-     

dürftig sind, je nach Nutzungsartb 45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

     

Industriegebiete (GI)c -- -- -- -- 
a Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend 

davon schlägt die WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere 
Schutzziele vor. 

b Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzni-
veau anzustreben. 

c Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 
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Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils für Geräuschimmissionen von Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentli-
chen Betrieben. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005 wird vermerkt, dass die Orientierungswerte bereits 
auf den Rand der Bauflächen oder der überbauten Grundstücksflächen in den 
jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden 
sollen.  
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3.2 BERECHNUNGSVERFAHREN EMISSIONSKONTINGENTIERUNG 
 
 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens können Regelungen getroffen werden, die 
Geräuschentwicklungen von gewerblich zu nutzenden Flächen (GE-, GI- und 
SO-Gebiete) so zu beschränken, dass in der Summenwirkung die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft gewährleistet wird.  

 
In späteren Baugenehmigungsverfahren für Ansiedlungen in dieser Fläche ist si-
cherzustellen, dass der für die Planung zur Verfügung stehende Immissionsricht-
wertanteil eingehalten werden kann. Der für eine konkrete Planung zur Verfü-
gung stehende Immissionsrichtwertanteil am Gesamtimmissionsrichtwert des 
betroffenen Gebietes ist in Abhängigkeit der erworbenen Grundstücksgröße in 
der Gewerbegebietsfläche und des damit im Bauleitplanverfahren verbundenen 
Emissionskontingentes (immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungs-
pegel IFSP) zu ermitteln. 

 
Das Verfahren zur Emissionskontingentierung enthält DIN 45691/2006. 

 
Ist bei der Ausweisung eines Gewerbe- oder Industriegebietes die Art oder Be-
triebsweise der unterzubringenden Anlagen nicht hinreichend bekannt, kann für 
die Berechnung von Mindestabständen oder zur Festlegung der Notwendigkeit 
von Schutzmaßnahmen von einem flächenbezogenen A-Schallleistungspegel      
- tags und nachts - in Industriegebieten von LWA’’ = 65 dB/m² und in Gewerbege-
bieten von LWA’’ = 60 dB/m² nach DIN 18005 ausgegangen werden. Werden zwi-
schen schutzbedürftigen Gebieten und gewerblich genutzten Gebieten bei An-
wendung dieser Emissionskennwerte die Schutzabstände eingehalten, so kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Gebiete ohne zusätzliche planungs-
rechtliche Schallschutzmaßnahmen ihrer Bestimmung entsprechend genutzt 
werden können. 

 
Im Rahmen der hier durchzuführenden Untersuchungen werden die Auswirkun-
gen aus der Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente LEK  (immissions-
wirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel) für die GE / GEe – Flächen 
des Bebauungsplanes für die umliegende Bebauung berechnet. Aufgrund der 
niedrigeren Immissionsrichtwerte für die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) wer-
den für die Gewerbegebietsflächen in zu geringer Nähe zur Bebauung in der Re-
gel reduzierte flächenbezogene Schallleistungspegel zur Einhaltung der Richt-
werte erforderlich.  

 
Die „Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie 
und Gewerbe (VBUI)“ zur Kartierung von Umgebungsgeräuschen nach § 47c des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes differenziert die Standardwerte für flächen-
bezogene Schallleistungspegel nochmals wie folgt: 

 
  Gebiete mit Schwerindustrie  tags 65 dB(A)/m² 
       nachts 65 dB(A)/m² 

 
  Gebiete mit Leichtindustrie  tags 60 dB(A)/m² 
       nachts 60 dB(A)/m² 

 
  Gebiete mit gewerblicher Nutzung tags 60 dB(A)/m² 
       nachts 45 dB(A)/m² 

 
Die Schallausbreitungsberechnungen werden entsprechend DIN 45691 bei aus-
schließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfungen 
nach 

 
L =  - 10 lg [S/(4s²)]    in dB 

 
durchgeführt. 
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3.3 GEWERBLICHE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Die Beurteilung der aus gewerblichen Anlagen zu erwartenden Geräuschimmis-
sionen erfolgt anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm“. 
 
Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für Immissionsorte  
 außerhalb von Gebäuden   
 

Einwirkungsort 

Baugebiet 

Immissionsrichtwert „Außen“  

nach TA Lärm in dB(A) 

 Tag Nacht 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete  63 45 

Kerngebiete, Dorfgebiete und  

Mischgebiete 

60 45 

Allgemeine Wohngebiete und  

Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 

45 35 

 
 
Die Regelungen der TA Lärm sehen vor, dass einzelne Geräuschspitzen den 
Immissionsrichtwert der Tageszeit um nicht mehr als 30 dB(A) und zur Nacht-
zeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen. Bezüglich der Bildung 
des Beurteilungspegels wird auf das im Anhang A der TA Lärm aufgeführte 
Prognoseverfahren verwiesen. 
 
Soweit aus weiteren Betriebstätigkeiten oder einer zu berücksichtigenden zu-
künftigen weiteren gewerblichen Entwicklung im Umfeld des Planungsvorha-
bens Geräuschimmissionen auf die jeweilige Bebauung einwirken, sind diese 
als „Vorbelastung“ zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
ist aus der Summenwirkung der Geräuschimmissionen des Bestandes sowie 
der geplanten Gewerbegebietsflächen und unter Berücksichtigung zukünftiger 
Entwicklungen sicherzustellen. 
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4. SCHALLTECHNISCHE BERECHNUNGEN 
 
 

4.1 ERFORDERNIS EINER EMISSIONSKONTINGENTIERUNG,  
TAGESZEIT / NACHTZEIT 
 
 

4.1.1 Berechnungsergebnisse 
 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berechnungsergebnisse, die bei Zuweisung 
eines Emissionskontingentes von 60 dB(A)/m² für die Gewerbegebietsflächen 
GE einschließlich der geplanten „eingeschränkten Gewerbegebietsflächen“ 
GEe an den außerhalb des Bebauungsplanes gelegenen Bauflächen / Be-
standsgebäude auftreten. 
 
Tabelle 3: Ergebnisdarstellung für Immissionsaufpunkte, Tagwert, 

Berechnungen bei Anwendung der „Prüfwerte der DIN 18005 
für die GE- / GEe-Flächen des Bebauungsplanes  

 
Berechnungsauf- 

punkte / Lage 

SOW / 

IRW 

Tag 

Berechnungsergebnisse LKI  

bei LEK = 60 dB(A)/m² 

ΔL 

IRW zu LKI, Tag 

 a b a b 

ip 1-1 - MD 60 49,1 50,3 -10,9 -9,7 

ip 1-2 - MD 60 51,9 53,2 -8,1 -6,8 

ip 2-1 - MD 60 45,8 46,8 -14,2 -13,2 

ip 2-2 - MD 60 46,9 47,9 -13,1 -12,1 

ip 3 - MD 60 45,8 47,0 -14,2 -13,0 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

SOW  = Schalltechnische Orientierungswerte DIN 18005 
IRW  = Immissionsrichtwert TA Lärm 
LKI = aus dem Emissionskontingent berechnetes Immissionskontingent für  
    Gewerbeansiedlungen in der GE- / GEe-Fläche 
a = Gewerbegebietsflächen GE / GEe gemäß Geltungsbereich 
b = wie vorhergehend, jedoch mit Erweiterungsflächen 

 
Eine erste Beurteilung der Berechnungsergebnisse zeigt, dass der nach der 
Gebietskategorie anzuwendende Immissionsrichtwert / Schalltechnische Orien-
tierungswert für die Tageszeit eingehalten und unterschritten wird. 
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DIN 18005: 2023-07 „Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für 
die Planung“ enthält in 5.2.3 Industrie- und Gewerbegebiete die Regelung: 
 

…Wenn die Art der unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist, 
ist für die Berechnung der in der Umgebung eines geplanten Indus-
trie- oder Gewerbegebietes ohne Emissionsbegrenzung zu erwar-
tenden Beurteilungspegel dieses Gebiet als eine Flächenschall-
quelle mit folgenden flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
grundsätzlich tags und nachts anzusetzen: 
 
- Industriegebiet, Hafenanlagen, Lw‘‘ = 65 dB; 
- Gewerbegebiet, Lw‘‘ = 60 dB… . 

 
Die Zurverfügungstellung der gleichen Emissionsleistung von 60 dB(A)/m² für 
den Nachtzeitraum für die Gewerbe-/ eingeschränkte Gewerbegebietsfläche 
führt zur Überschreitung des für den Nachtzeitraum geltenden Immissionsricht-
wertes von 45 dB(A) an der umliegenden Bebauung. 

 
Tabelle 4: Ergebnisdarstellung für Immissionsaufpunkte, Nachtwerte 

Berechnungen bei Anwendung der „Prüfwerte der DIN 18005 
für die GE- / GEe-Flächen des Bebauungsplanes  

 
Berechnungsauf- 

punkte / Lage 

SOW / 

IRW 

Tag 

Berechnungsergebnisse LKI  

bei LEK = 60 dB(A)/m² 

ΔL 

IRW zu LKI, Tag 

 a b a b 

ip 1-1 - MD 45 49,1 50,3 +4,1 +5,3 

ip 1-2 - MD 45 51,9 53,2 +6,9 +8,2 

ip 2-1 - MD 45 45,8 46,8 +0,8 +1,8 

ip 2-2 - MD 45 46,9 47,9 +1,9 +2,9 

ip 3 - MD 45 45,8 47,0 +0,8 +2,0 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

SOW  = Schalltechnische Orientierungswerte DIN 18005 
IRW  = Immissionsrichtwert TA Lärm 
LKI = aus dem Emissionskontingent berechnetes Immissionskontingent für  
    Gewerbeansiedlungen in der GE- / GEe-Fläche 
a = Gewerbegebietsflächen GE / GEe gemäß Geltungsbereich 
b = wie vorhergehend, jedoch mit Erweiterungsflächen 

 
 

Aufgrund der Überschreitungen des Richtwertes der Nachtzeit werden Rege-
lungen zur Reduzierung der Emissionsleistung erforderlich.  
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4.1.2 Beurteilung 
 
 

4.1.2.1 Tageszeit 
 
 
Unter Anwendung der Hinweise der DIN 18005  

 
… Werden zwischen schutzbedürftigen Gebieten und gewerblich 
genutzten Gebieten bei Anwendung dieser Emissionskennwerte die 
Schutzabstände eingehalten, so kann davon ausgegangen werden, 
dass diese Gebiete ohne zusätzliche planungsrechtliche Schall-
schutzmaßnahmen ihrer Bestimmung entsprechend genutzt wer-
den können. … 

 
werden für die geplanten Gewerbegebietsflächen keine Einschränkungen hin-
sichtlich der ermöglichten Geräuschentwicklung für den Tageszeitraum erfor-
derlich. 
 
Für die GE-Flächen des Bebauungsplanes ist mit Verweis auf die Kommentie-
rung der DIN 18005 keine Emissionskontingentierung zur Einhaltung und Un-
terschreitung der Richtwerte / Planungsempfehlungen der DIN 18005 für die 
GE/GEe-Flächen gemäß Geltungsbereich, wie auch für die ggf. vorgesehenen 
Erweiterungsflächen für die „Tageszeit“ [06:00 Uhr - 22:00 Uhr] erforderlich. 
 
Davon unabhängig sieht der Bebauungsplan im nördlichen Bereich die Auswei-
sung einer „eingeschränkten Gewerbegebietsfläche“[Nr. 1 GEe] vor. Eine „Ein-
schränkung“ der Emissionsleistung ist dabei gegenüber uneingeschränkten 
GE-Flächen ist nicht erforderlich. Die „Einschränkungen“ ergeben sich ggf. aus 
vorgesehenen „baulichen“ Einschränkungen / Nutzungen. 
 
 
 

4.1.2.1 Nachtzeit 
 
 

…wenn neue schutzbedürftige Gebiete ohne ausreichende Abstände 
von bestehenden gewerblichen Anlagen, Industrie- und Gewerbege-
biete ausgewiesen werden, kann dies zu einer Beschränkung der ge-
werblichen Nutzung führen… [DIN 18005, Gewerbliche Anlagen] 

 
Durch die prognostizierte plangegebene Überschreitung der schalltechnischen 
Orientierungswerte der Nachtzeit gilt dann im Umkehrschluss, dass Begrenzun-
gen der Emissionsleistung der Gewerbegebietsflächen des Bebauungsplanes 
erforderlich werden,  
 

…Bei der Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten in der 
Nachbarschaft von schutzwürdigen Gebieten können geringere Ab-
stände durch Gebäudekontingentierung ermöglicht werden… 

 
und 
 

„wenn bei einem geplanten Industrie- oder Gewerbegebiet die Ab-
stände … von schutzbedürftigen Gebieten nicht eingehalten werden 
können, kann es deshalb in Teilfläche untergliedert werden, für die 
die zulässigen Emissionen durch Festsetzung von Geräuschkontin-
genten begrenzt werden.“ /1/ 

  

 
/1/  DIN 18005,5.2.3 Industrie- und Gewerbegebiete und 7.6 Gewerbliche Anlagen, 7-2023 
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4.2 GERÄUSCHKONTINGENTIERUNG 
 
 

4.2.1 Anwendung des Emissionskontingentierungsverfahren 
 
 
Als eine planungsrechtliche Maßnahme zur Aufhebung von Immissionskonflik-
ten bei der Gebietsausweisung GE in der Nachbarschaft von schutzbedürftigen 
Flächen wird in DIN 18005 die „Emissionskontingentierung“ mit Verweis auf 
DIN 45691 genannt. 
 
Die Anwendung einer Emissionskontingentierung soll nach derzeitiger Verfah-
rensauffassung nur dann gewählt werden, wenn  
 

… zwischen emittierenden und schutzbedürftigen Nutzungen ein 
(potenzieller) Konflikt nicht mit den sonstigen Festsetzungsinstru-
menten (etwa nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) gelöst werden 
kann. … Darüber hinaus kann eine Kontingentierung als planeri-
sches Instrument für künftige Nutzungen und Entwicklungen einge-
setzt werden. So können auf diesem Wege etwa Emissionsanteile 
künftiger Gewerbeflächen oder das Schutzbedürfnis geplanter 
Wohngebiete berücksichtigt werden. … /2/ 

 
Mit Verweis auf Regelungen der Baunutzungsverordnung ist dabei das Plange-
biet intern zu „gliedern“ und - nach aktueller Rechtsprechung - auch Gewerbe-
gebietsflächen vorzusehen, die als „Teilgebiete ohne Emissionsbeschränkung“ 
anzusehen sind oder deren Emissionskontingente … jeden nach § 8 BauNVO 
zulässigen Betrieb ermöglichen. … /2/ /3/ 
 
Um Gewerbeansiedlungen mit „Nachtbetrieb“ in der Gewerbegebietsfläche im-
missionsverträglich mit den Schutzansprüchen der benachbart gelegenen 
Wohnbauflächen zu ermöglichen, sind die Emissionskontingente so festzule-
gen, dass der Immissionsrichtwert sicher auch unter Einbeziehung von „Vorbe-
lastungssituationen“ von weiteren Gewerbe- und Industriebetrieben eingehal-
ten und möglichst unterschritten wird.  
 
Sind keine [plangegebenen] Vorbelastungen zu berücksichtigen, kann der Im-
missionsrichtwert seiner Höhe nach für die Planung angewendet werden. 
 
Unter Berücksichtigung des „Gliederungsgebotes“ und der Berücksichtigung ei-
ner Teilfläche ohne Festsetzungen sind die verbleibenden Emissionskontin-
gente nach DIN 45691 dann festzulegen.  
 

… Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren wird zunächst die planungsrechtliche Zulässigkeit 
eines Vorhabens (Betrieb oder Anlage) geprüft. … /4/ 

 
 

  

 
/2/  „Geräuschkontingentierung nach DIN 45691, Anwendungsprobleme und -Spielräume nach dem Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichtes vom 07.12.2017-4CN7/16, Prof. Dr. Thorsten Heilshorn/Guido Kohnen, 
Freiburg, Freinsheim, OPR 3/2019 

/3/  § 8 BauNVO, Gewerbegebiete (1) 
 Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-

trieben. 
/4/  DIN 45691, „Geräuschkontingentierung“, Anwendung im Genehmigungsverfahren 
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4.2.2 Festlegung von Emissionskontingenten für den Nachtzeitraum 
 
 
Die einheitliche Festlegung auf LEK = 45 dB(A)/m² entspricht dabei nicht dem 
„Gliederungserfordernis“ zur Anwendung des Emissionskontingentierungsver-
fahrens nach DIN 45691 / BauNVO. Darüber hinaus bestimmen die „immissi-
onskritischst gelegenen Kalibrierpunkte“ zur Ableitung der Emissionskontin-
gente das Berechnungsergebnis, während in anderen Bereichen höhere Emis-
sionskontingente, bei Beibehaltung des Schutzanspruches für die umliegende 
Bebauung, zugelassen werden können. 
 
Zur „Gliederung“ / Festsetzung von Teilflächen führt DIN 45691 aus: 
 

„In der Regel muss ein Industrie- oder Gewerbegebiet zur Ge-
räuschkontingentierung gegliedert und müssen Teilflächen festge-
setzt werden,“ … 
 
„Für Flächen, für die eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen ist 
z.B. öffentliche Verkehrsflächen, Grünflächen“, werden keine Kon-
tingente festgelegt“. … 
 
„Die Art und Weise zweckmäßigster Gliederung hängt von den ört-
lichen Gegebenheiten und den beabsichtigten Nutzungen ab. Als 
Grenze von Teilflächen können beispielsweise Grenzen des Gebie-
tes, Grundstücksgrenzen, Bebauungsgrenzen, Grenzen zwischen 
Flächen unterschiedlicher Nutzung, Straßen, Wege und Gewässer 
sowie als Teilflächen einzelne Grundstücke oder mehrere zusam-
mengehörige Grundstücke gewählt werden.“ … 
 
„Die Verteilung der Emissionen auf die Teilflächen richtet sich nach 
den Planungsabsichten der Gemeinde. Die Emissionskontingente 
werden i.d.R. so bestimmt, dass insgesamt möglichst viel Schall 
emittiert werden darf.“ 

 
Im Nachfolgenden werden Gliederungsvorschläge für das Bebauungsplange-
biet umgesetzt, wobei eine Teilfläche, für die keine Emissionskontingente fest-
gesetzt werden darf, im östlichen Bereich [GE(5)] angeordnet sind. (Anmer-
kung: Die Zuschnitte der Teilflächen orientieren der Gliederung des Bebauungs-
planes. [GE(1) bis GE(5)] 
 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ enthält die Regelung: 
 

… Wenn die Art der unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist, 
ist für die Berechnung der in der Umgebung eines geplanten Indust-
rie- oder Gewerbegebietes ohne Emissionsbegrenzung zu erwar-
tenden Beurteilungspegel dieses Gebiet als eine Flächenschall-
quelle mit folgenden flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
grundsätzlich tags und nachts anzusetzen:  
 

- Industriegebiet, Hafenanlagen LW′′ = 65 dB, 
- Gewerbegebiet   LW′′ = 60 dB. 
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Die Anwendung dieser Vorgabe auf die hier gewählte Gliederung des Plange-
bietes zeigte, dass die Zuweisung eines Emissionskontingentes von 
60 dB(A)/m² als Maximalwert einer möglichen Geräuschemission durch Gewer-
begebietsflächen bei der bauleitplanerischen Beurteilung zu Richtwertüber-
schreitungen führt. Die Zuweisung dieser Emissionskontingente und deren spä-
tere Inanspruchnahme für Betriebsansiedlungen würde somit zu planerischen 
Konflikten bezüglich der Genehmigungsfähigkeit für Betriebsansiedlungen füh-
ren. 
 

… Die Gesamt-Immissionswerte dürfen i.d.R. nicht höher sein als 
die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm. Als Anhalt gelten die 
schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur 
DIN 18005-1. … /5/ 

 
Die Berechnungen zeigen, dass die vorgesehenen Teilflächen im westlichen 
Bereich des Bebauungsplangebietes pegelbestimmenden Einfluss auf die Ge-
samtgeräuschbelastungen haben. 
 
In der folgenden Gliederung des Plangebietes wird die GE(5)-Fläche im östli-
chen Bereich des Bebauungsplanes [ca. 10.000 m²] als die Gewerbegebiets-
teilfläche vorgesehen, für die keine Festlegungen zu Emissionskontingenten 
getroffen werden. Für die immissionsschutztechnische Bewertung von Be-
triebsansiedlungen in diesen Gewerbegebietsteilflächen ist dann auf das Beur-
teilungsverfahren der TA Lärm zurückzugreifen, wonach die immissionsschutz-
technische Genehmigung für Betriebe dann erreicht werden kann, wenn der 
durch sie hervorgerufene Immissionsbeitrag in Höhe der außerhalb des Bebau-
ungsplanes nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung den dort jeweils gel-
tenden Immissionsrichtwert unterschreitet.  
 
Hierzu enthält die TA Lärm die Regelung: 
 

… die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf … aus 
Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der 
Anlage verursachte Immissionsbeitrag … als nicht relevant anzuse-
hen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurtei-
lenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsricht-
werte … am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) 
unterschreitet. … 

 
Für geplante Betriebsansiedlungen in der „nicht kontingentierten Fläche“ sind 
für „Einzelgenehmigungen“ dann die Vorgaben der TA Lärm heranzuziehen. 
Diese ergeben sich aus der Anwendung der TA Lärm bzw. können durch Fest-
legung von Immissionsrichtwertanteilen für die Betriebsplanung durch die Ge-
nehmigungsbehörde / Immissionsschutzbehörde vorgegeben werden. 
 

… „Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt i.d.R. 
eine Prognose der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden An-
lage und - sofern im Einwirkungsbereich der Anlage andere Anla-
gengeräusche auftreten - die Bestimmung der Vorbelastung und der 
Gesamtbelastung voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann 
entfallen, wenn die Geräuschimmissionen der Anlage die Immissi-
onsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.“ (TA Lärm, 
Prüfung der Einhaltung der Schutzpflicht). … 

 
Für alle anderen Teilflächen ergibt sich der für die Planung zur Verfügung ste-
hende Immissionsrichtwertanteil LKI aus dem für die jeweilige Teilfläche festge-
setzten Emissionskontingent.   

 
/5/  DIN 45691, „Geräuschkontingentierung“, Anwendung im Genehmigungsverfahren 



Seite 20 zur Geräuschimmissionsprognose P 24022 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

Die Berücksichtigung dieser Vorgaben / Regelungen führt dann zu folgenden 
Ergebnissen: 
 
Tabelle 5: Berechnungsergebnisse für Immissionsaufpunkte,  

Nachtwert, Berechnungen bei Anwendung der „Gliederungs-
variante 1 für die GE- / GEe-Flächen des Bebauungsplanes  
Planstand Vorentwurf ohne Erweiterungsflächen 

 
 

Berechnungsauf- 

punkte / Lage 

SOW / 

IRW 

Nacht 

Berechnungsergebnisse LKI  

bei LEK für B-Plan 

 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

ip 1-1 - MD 45 43 [42,9] 43 [42,7] 43 [42,8] 

ip 1-2 - MD 45 45 [45,1] 45 [44,9] 45 [45,0] 

ip 2-1 - MD 45 40 [40,1] 40 [39,9] 40 [40,1] 

ip 2-2 - MD 45 41 [40,9] 41 [40,8] 41 [40,9] 

ip 3 - MD 45 41 [40,7] 41 [40,8] 41 [40,8] 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

SOW  = Schalltechnische Orientierungswerte DIN 18005 
IRW  = Immissionsrichtwert TA Lärm 
LKI = aus dem Emissionskontingent berechnetes Immissionskontingent für  
    Gewerbeansiedlungen in der GE- / GEe-Fläche 

 
Die sich hieraus jeweils „in der Fläche“ ergebene Schallverteilung zeigen die 
folgenden kartografischen Darstellungen.  
 
Die Variante 3 erfüllt die Forderung nach einer „nicht-kontingentierten“ Gewer-
begebietsteilfläche und ermöglicht - durch stärkere Begrenzung für die westli-
chen GE-Flächen [GE(2)] und GE(4) - das größte Emissionskontingent für die 
Teilfläche GE(3a) und GE(3b) [LEK 55 und 59 dB(A)/m²] als zukünftigen Standort 
des „Busdepots“. 
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Die Berücksichtigung von GE-Erweiterungsflächen führt zu geringen Verschie-
bungen in der Zuordnung von Emissionskontingenten. „Im Wesentlichen“ ent-
sprechen auch diese den Planungsvarianten der Planung ohne Zusatzflächen 
GE. 
 
Tabelle 6: Berechnungsergebnisse für Immissionsaufpunkte,  

Nachtwert, Berechnungen bei Anwendung der „Gliederungs-
variante 1 für die GE- / GEe-Flächen des Bebauungsplanes  
Planstand Vorentwurf mit Erweiterungsflächen 

 
 

Berechnungsauf- SOW / IRW  

Nacht 

Berechnungsergebnisse LKI bei LEK für B-Plan 

punkte / Lage Variante 1 Variante 2 Variante 3 

ip 1-1 - MD 45 43 [42,9] 43 [42,7] 43 [42,8] 

ip 1-2 - MD 45 45 [45,2] 45 [45,0] 45 [45,0] 

ip 2-1 - MD 45 40 [40,1] 40 [39,8] 40 [40,1] 

ip 2-2 - MD 45 41 [40,9] 41 [40,7] 41 [40,9] 

ip 3 - MD 45 41 [40,9] 41 [40,7] 41 [40,8] 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

SOW  = Schalltechnische Orientierungswerte DIN 18005 
IRW  = Immissionsrichtwert TA Lärm 
LKI = aus dem Emissionskontingent berechnetes Immissionskontingent für  
    Gewerbeansiedlungen in der GE- / GEe-Fläche 
 

  









Seite 28 zur Geräuschimmissionsprognose P 24022 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

4.1.5 Ausnahmeregelungen für Wohnnutzungen in GE-Gebieten 
 nach § 8 (3) BauNVO  

 
 
Die Umsetzung der Vorgabe, dass im Bebauungsplan auch eine Fläche, für die 
keine Emissionsbeschränkungen durch Regelungen der Bauleitplanung getrof-
fen werden sollen, ermöglicht Geräuschentwicklungen in diesen Flächen, die in 
den angrenzenden Gewerbeflächen zu Richtwertüberschreitungen [nachts 
50 dB(A)] führen können. 
 
Die Einhaltung des Richtwertes von 50 dB(A) in Gewerbegebietsflächen nach 
TA Lärm ist erforderlich, wenn die in Gewerbegebietsflächen zulässigen schutz-
bedürftigen Wohnnutzungen und Vergleichbares für Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nach 
§ 8 Gewerbegebiete (3) zugelassen werden. /6/ 
 
Im Hinblick auf die hier entstehende „Konfliktlage“ aus der Forderung, nicht be-
schränkte Gewerbegebietsflächen in angemessenem Umfange vorzuhalten, 
wird empfohlen, in den an diese Flächen angrenzenden Gewerbeflächen die 
ausnahmsweise zulässigen schutzbedürftigen Nutzungen (Betriebsinhaber-/ 
Betriebsangehörigenwohnungen, ggf. auch mit Wohnnutzungen ausgestattete 
Einrichtungen für soziale und gesundheitliche Zwecke) in Teilbereichen auszu-
schließen. 
 
Hinweis: 
 
Zu den „schutzbedürftigen Räumen“ in GE-Flächen zählen grundsätzlich auch 
Büroräume. Die „LAI - Hinweise zur Auslegung der TA Lärm“ der Arbeitsge-
meinschaft Immissionsschutz (LAI) sehen hierfür vor, dass dafür festgestellt 
werden kann … dass benutzte Büroräume auch nachts nur den Schutzan-
spruch der Tageszeit haben. … [UMK-Umlaufbeschluss 13/2023] 
 
Eine Darstellung der hiervon betroffenen Flächen zeigt die folgende Karte für 
die Variante 3 einer Emissionskontingentierung. 

  

 
/6/  § 8 Gewerbegebiete (3) 
 … Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeord-
net sind. … 
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5. BEURTEILUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
 
 

5.1 GEWERBLICHE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Die Ausweisung der Gewerbeflächen des Plangebietes „Eiserne Hand“, 1. Än-
derung, ermöglicht eine „heranrückende Gewerbebebauung“ an die benachbar-
ten „Aussiedlerhöfe“ westlich des Plangebietes. Die nach den Prüfkriterien der 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ vorgenommene Berechnung zu den 
plangegebenen Schalleinträgen aus der Gewerbegebietsfläche zeigt, dass die 
für Gebäude im Außenbereich genannten „schalltechnischen Orientierungs-
werte“ [wie „Dorfgebiete“ [MD] - tags 60 dB(A) -] für die Tageszeit eingehalten 
und unterschritten werden können. Zusätzliche „Festsetzungen“ in Form von 
der Zuweisung von Emissionskontingenten nach DIN 45691 für den Tageszeit-
raum werden somit auf der Ebene der bauleitplanerischen Prüfung nach 
DIN 18005 nicht erforderlich. 
 
Für die Nachtzeit kann eine „uneingeschränkte Nutzung“ für alle Gewerbeflä-
chen GE im Sinne der DIN 18005 - gekennzeichnet durch ein Emissionskontin-
gent von ebenfalls LWA = 60 dB(A)/m² - nicht ermöglicht werden, da aufgrund 
der Nähe zu bestehenden Gebäuden im „Außenbereich“ hieraus Richtwertüber-
schreitungen [nachts 45 dB(A)] auftreten können. Aufgrund der aktuellen Recht-
sprechung / Rechtsinterpretation zum Anwendungsverfahren der Emissions-
kontingente auf der Ebene der Bauleitplanung sind jedoch „unreglementierte“ 
Gewerbegebietsteilflächen - die eine hohe Emissionsleistung auch zur Nacht-
zeit ermöglichen sollen - im Bereich des Bebauungsplanes vorzusehen. Die 
vorliegenden schalltechnischen Berechnungen zeigen die Auswirkungen, die 
sich aus der Berücksichtigung dieser Forderung auf die Emissionskontingentie-
rung für die Nachtzeit für die Gewerbegebietsfläche ergeben. Dabei kann eine 
abgestufte Emissionsleistung von 48 dB(A)/m² bis 59 dB(A)/m² in den GE-Flä-
chen des Bebauungsplanes in Verbindung mit einer nicht kontingentierten Flä-
che ermöglicht werden. 
 
Für die nördlichen Gewerbeflächen im Umfeld der „nicht kontingentierten Flä-
chen“ wird zur Vermeidung von Immissionskonflikten zur Nachtzeit der Aus-
schluss der nach § 8 (3) ausnahmsweise zulässigen … Betriebsinhaberwoh-
nung etc. … erforderlich. 
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5.2 STRAßENVERKEHRSGERÄUSCHE 
 
 

Die für das Bauleitplanverfahren gefertigte Verkehrsuntersuchung /7/ prognos-
tiziert durch das ermittelte Ziel- und Quellverkehrsaufkommen 

 
  Pkw-Verkehrsaufkommen 990 Pkw/Tag, 
  SV-Verkehrsaufkommen 190 SV/Tag, 

 
nur geringe Veränderungen der bestehenden Verkehrslast der am Plangebiet 
vorbeiführenden / das Plangebiet erschließenden L 3199 (DTV ca. 11.000 Kfz, 
Schwerlastverkehrsanteil pT/N 3,2 %). Die richtungsabhängige Aufteilung des 
Ziel- und Quellverkehrs im Verhältnis etwa 70 / 30 % führt nur zu Veränderun-
gen der Emissionsleistung der Landesstraße bezüglich seiner Verkehrsge-                
räuschentwicklung von ≤ 1 dB(A). Beurteilungsrelevante Geräuschveränderun-
gen für die in einer Entfernung von 180-210 m zur Landesstraße gelegenen 
„Aussiedlerhöfe“ resultieren hieraus nicht - der Immissionsgrenzwert der Ver-
kehrslärmschutzverordnung für Dorf-/ Mischgebietsflächen von tags 64 dB(A) / 
nachts 54 dB(A) wird hierbei nicht erreicht, die Veränderungen kommen 
< 3 dB(A) zum Liegen. Das Kriterium der „Durchmischung“ der Verkehrsauf-
kommen ist im Hinblick auf die große Differenz der Bestandsverkehrsmenge 
zum Zusatzverkehrsaufkommen für die Tageszeit gegeben. Weitergehende 
Untersuchungen zur Verkehrsgeräuschbelastung / -veränderung werden auf 
der Ebene der Bauleitplanung hierzu nicht erforderlich. 

 
Tabelle 7: Veränderungen der Geräuschbelastungen durch Straßenverkehr im 

öffentlichen Straßenraum 
 

IP-Nr. Berechnungsergebnisse ΔL Beurteilung Pegelveränderung Vermischung mit 

dem vorh. Verkehr 

 ohne B-Plan mit B-Plan  Lr > IRW? ΔL ≥ 3 dB(A)?  

 Lr,T Lr,N Lr,T Lr,N Tag Nacht > 64 dB(A) > 54 dB(A) Tag Nacht Tag Nacht* 

1-1 50,9 43,3 50,0 42,3 -0,9 -1,0 nein nein nein nein ja nein 

1-2 48,6 41,0 46,0 38,2 -2,6 -2,8 nein nein nein nein ja nein 

2-1 49,8 42,2 49,2 41,5 -0,6 -0,7 nein nein nein nein ja nein 

2-2 51,1 43,5 50,6 42,9 -0,5 -0,6 nein nein nein nein ja nein 

3 44,7 37,1 43,0 35,3 -1,7 -1,8 nein nein nein nein ja nein 

 
alle Pegelwerte in dB(A) 

* hier liegt die Einschätzung zugrunde, dass das erwartete zusätzliche Verkehrsaufkommen aufgrund der Verkehrsvorbe-
lastung als „eigenständiges“ Verkehrsaufkommen des Gewerbegebietes / Busdepots in den Straßenabschnitten erkenn-
bar wird.  

 
Die Pegelveränderungen können subjektiv zu folgenden Einschätzungen füh-
ren: 

 
Tabelle 8: Subjektive Wahrnehmung von Verkehrsgeräuschen 

 
Beurteilung von Schallpegelveränderungen 

0-2dB nicht wahrnehmbar, liegt meist innerhalb der Messgenauigkeit und ist bedeutungslos 

2-5 dB gerade wahrnehmbar, kleine Veränderung 

5-10 dB deutlich wahrnehmbare Veränderung 

+10 dB Verdoppelung 

10-20 dB große und überzeugende Veränderung 

> 20 dB überaus große und sehr bedeutsame Veränderung 
 

  Auswirkung von Pegelunterschieden 
 (Quelle: Koordinationsstelle für Umweltschutz des Kantons Zürich, Immissionsschutz an Stra-

ßen)  

 
/7/  Kurstadt Bad Orb, Gewerbegebiet „Eiserne Hand“, Planungsbüro von Mörner, 64287 Darmstadt, Novem-

ber 2023 
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6. B-PLAN-FESTSETZUNGEN [NACH ERMESSEN / ABWÄGUNG] 
 
 
6.1 PASSIVE SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN 
 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind aufgrund der Lärmimmissio-
nen, hervorgerufen durch den Straßenverkehr, für Räume, die nicht nur dem 
vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen 
zum Lärmschutz zu treffen. Zum Schutz der Aufenthaltsräume gegen Außen-
lärm sind die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1:2018-01 
„Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ in Verbindung mit 
DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nach-
weise der Erfüllung der Anforderungen“ einzuhalten und es ist nachzuweisen, 
dass die Fassadenbauteile (Fenster, Türen und Dachflächen) schutzbedürftiger 
Räume das nach DIN 4109-1:2018-01 geforderte Gesamt-Bau-Schalldämm-
Maß R’w,ges der Außenbauteile nicht unterschreitet. 
 
    R’w,ges = La - KRaumart 

 
Dabei ist  

 
La = der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [2018] 

KRaumart =  25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart =  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u.Ä. 

KRaumart = 35 dB für Büroräume u.Ä. 
 

Mindestens einzuhalten sind: 
 

R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über-
nachtungsräume in Beherbergungsstätten u.Ä. … 

 
Sofern für Fassadenbereiche ausschließlich die Zuordnung von „Lärmpegelbe-
reichen“ vorliegt, ist der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Berechnungen 
nach der Einstufung der Fassade in die Lärmpegelbereiche und der Zuweisung 
der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 [2018] zu 
ermitteln. 

 
Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpe-
geln 

 
Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel La 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80a 
a Für Maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 
 

Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen können zugelassen werden, 
soweit nachgewiesen wird, dass insbesondere an gegenüber den Lärmquellen 
abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen geringere 
Schalldämm-Maße erforderlich werden oder aufgrund der Bauweise der Ge-
bäude die erforderliche Raumbelüftung durch Lüftungsanlagen (z.B. bei Pas-
sivhausbauweise) hergestellt werden. 
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6.2 EMISSIONSKONTINGENTE 
 
 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 
für die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) nicht überschreiten. 
 
Tabelle Emissionskontingente LEK [hier Variante 3] 

 
Teilflächen Gewerbegebiet LEK in dB(A)/m² nachts 

Nr.  

GEe (1) 50 

GE (2) 50 

GE (3a) 54 

GE (3b) 58 

GE (4) 50 

GE (5) -- 

Erweiterung West 45 

Erweiterung Ost 59 

 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5, Ausgabe 2006. 
 
Vorhaben (Betriebe und Anlagen) erfüllen auch dann die schalltechnischen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immis-
sionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB un-
terschreitet (Relevanzgrenze). 
 
 

6.3 HINWEISE [EINTRAG / TEXTÜBERNAHME NACH ERMESSEN] 
 
 

6.3.1 Anwendungsbeispiel der Emissionskontingente LEK 
 
 
Der für eine Planung in einer Gewerbegebietsteilfläche des Bebauungsplanes 
für dieses Vorhaben in Höhe der umliegenden Bebauung zur Verfügung ste-
hende Immissionsrichtwertanteil ergibt sich durch Schallausbreitungsberech-
nungen aus der Höhe des zur Verfügung stehenden Emissionskontingentes als 
Produkt der Flächengröße mit dem damit verbundenen Emissionskontin-
gent/m². 
 
Beispiel:   Flächengröße S 5.000 m² 
   LEK,Nacht  50 dB(A)/m², 
   LWA =    10 lg S + LEK 

LWA =    37 dB(A) + 50 dB(A) = 87 dB(A) 
 
Durch Schallausbreitungsberechnungen wird der zur Verfügung stehende Im-
missionsrichtwertanteil unter „Freifeldbedingungen“ (vereinfacht) zwischen der 
geometrischen Mitte der Betriebsfläche und der Entfernung s (hier 160 m) zur 
nächstgelegene schutzbedürftigen Bebauung nach 

 
   LKI ≅ LWA - 11 dB - 20 lg (s) = 32 dB(A) 

 
betragen. 
 
Der für eine konkrete Betriebsplanung zur Verfügung stehende Immissionsricht-
wertanteil würde dann IRWAnt. = 32 dB(A) vom Gesamt-Immissionsrichtwert 
[z.B. Dorfgebiete 45 dB(A)] betragen. Dieser wäre nach dem Berechnungsver-
fahren des Anhanges A der TA Lärm im Bedarfsfalle durch eine Geräusch-
immissionsprognose für die auf der Betriebsfläche stattfindenden Betriebsvor-
gänge / der Planung zugrunde liegenden Betriebsabläufe nachzuweisen.  
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6.3.2 Gewerbeflächen ohne Kontingentfestsetzungen 
 
 
Für Gewerbeflächen, für die keine Emissionskontingente festgesetzt sind, ist 
der für eine konkrete Planung zur Verfügung stehende Immissionsrichtwertan-
teil behördenseitig vorzugeben oder anhand der Regelung der TA Lärm abzu-
leiten. Hierbei muss Berücksichtigung finden, dass die Einhaltung des Immissi-
onsrichtwertes aus der Summe aller gewerblichen Geräuschimmissionen, die 
dem Anwendungsbereich der TA Lärm unterliegen, erforderlich wird. Die Ge-
nehmigungsfähigkeit für Betriebseinrichtungen kann dabei durch Anwendung 
des sog. „Irrelevanzkriteriums“ erzielt werden. Danach beträgt der durch die An-
lage hervorgerufene / zu prognostizierende Immissionsanteil unter Berücksich-
tigung von konkreten Vorbelastungen oder plangegebenen Vorbelastungen 
nicht zur erheblichen beurteilungsrelevanten Steigerung der Geräuschimmissi-
onsbelastung der betroffenen Bebauung bei. Für eine im Bebauungsplan vor-
gesehene Gewerbefläche ohne Emissionskontingentierung würde der für die 
Planung zur Verfügung stehende Immissionsrichtwertanteil nach 
 

IRW -6 dB(A),  
 

entsprechend bei einer betroffenen Bebauung im Außenbereich 
dann  

 
IRW 45 - 6 dB(A) = 39 dB(A) 

 
betragen.  
 
Der Nachweis der Einhaltung kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
nach Behördenanforderung nach dem Anhang A der TA Lärm (Geräuschimmis-
sionsprognose) geführt werden.  
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7. QUALITÄT DER PROGNOSE 
 
 

Nach EN ISO 9613-2 muss mit einer verfahrensbedingten Prognoseunsicher-
heit von ± 3 dB(A) an den ausgewiesenen Berechnungsergebnissen gerechnet 
werden.  
 
Im Hinblick auf die „Unbestimmtheit“ der Vorbelastungsermittlung im Bauleit-
planverfahren, kann davon ausgegangen werden, dass die anhand der Stan-
dartwerte der DIN 18005 / VBUI ermittelten „Vorbelastungswerte“ „auf der si-
cheren Seite“ zum Liegen kommen, d.h. die Vorbelastungssituation tendenziell 
„überschätzen“. Die Gesamtunsicherheit der vorliegenden Prognose wird daher 
mit +1 / -3 dB(A) am ermittelten Gesamt-Beurteilungspegel abgeschätzt wird. 
 
 
 
 
DIESE GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 
UMFASST 38 SEITEN SOWIE IN DER ANLAGE  
AUSZÜGE AUS DEN BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 26. JUNI 2025 ZI/BA 
   
 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik, 
Bau- und Raumakustik  
 
 
 
 
 
Ziegelmeyer 










